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1989, zweihundert Jahre nach der Erklärung 
der Menschen.rechte in der Fran.zösischen Re

volution, eröffnete Derrida das Kolloquium 
)) Deconstrucuon and [he Possibiliry of Ju
srice(( der Cardozo Law Schaol mit einem 
Vortrag zur »Gesetzeskraft« I . Obgleich Der-

~ Ocr H2UPlbeitrag des Sondcrlll.nd~s dcr Clrdo'l.O L" ... Rt:
vu:'" iu Dcrridl ~ Text ~w .Geh!tzesknft .. (in fr.anzosi
.sche r und c[lghscnu Sprache}; elf Beitrage dcs Tagungs~ 
b:lndcs ~lIId 10 dic glcic1umnigc englische Buchausg.lDC' 
aufgenommen uod um drei neue Ik-ltrlgc erg:.Jnzt ""orden; 
sechs Beitnge dcs Tlgungsbandts sind ln dem Samnld 
b2ltd .. Gewah und Gercchligkeit .. enthllten. der neun 
~ .. eilere Texte pnscnllen . Auf die Au(s;Hze von Flsh und 
Weber beZiehen sich mehrere AUlor!nncll, u. '01. De rrida. 

I Vgl. Demda. rore!: dc 101 . Le .fondement mysnque de 
]'lulonu!., 11 Cardo;./.:O L. RI,."'V. (1"0)' 5. 920. DeutSche 
AU.~glbe : DelTida, G eielzcsku,(I . Dcr .mystlSche Grund 
der AUloritat" S. 7. DicscrTexl cnthah :;außer einer unkon
ventionellen les.1t1 vo n Monl1igne und Plscli (vgl. 
C.Menkc, Fur eine Politik dcr Dekon.srrukuon, in: Hl
verklmp (Hrsg.), Gcw.11 und Gerccht.igke't. S. J,79 (J,8J,») 
eine fWldlrncnulc Krttik deS' Bell/amillschen DeDkens, die 
z.ahlrctc:he, oft emportc ErwIderungen \'on Benj:lmin-Ell-

rida einräumte, daß die Mehrzahl der übü

cherweise als dekonstruktivisusch bezeichne
ten Texte nicht die Gerechtigkeit a1s solche in 

den Mittelpunkt stellen, betreffe ein dekon
stru ktives Fragen auch das Recht und die 

GerechtigkeiL Ein solches Fragen sei eher in 

den "law schools c< beheimatet a1s in philoso
phischen Fakuhäten oder üteraturwissen

schaflüchen Fachbereichen'. Ausdrücklich 
bestätigte Derrida, daß die Entwicklung der 

.critical legal studies( und der Arbeiten. die 
am Scbruttpunk( von Literatur, Philosophie. 

Rech( und Politik entstünden, einer Dekon
struktion genügen. die ))den Anspruch er

hebt, Folgen zu haben, die Dinge zu ändern 
und auf eine Weise einzugreifen, die wirksam 
und verantwortlich ist, mag sie zugleich auch 

sehr vermittelt sein; einzugreifen nicht nur im 

beruflichen Bereicb, sondern ebenfalls in 

dem, was man den bürgerlichen, städtischen 
Raum (cite), die polis und allgemeiner noch 
die Welt nennt«. Dabei gehe es nicht um eine 

Veränderung in dem (naiven) Sinne einer be

absichtigten und strategisch konrroUierten 
Intervention, sondern »vielmehr um eine Ver

ändenlOg im Sinne einer maximalen intensi

vierung der Verwandlungen, d.ie gerade ge
schehen ... «.3 

Der Begriff »deconstrucüon (" den Derrida 
für seine Arbeit mit Texten venvendet, kur

siert bei zahlre ic hen amerikanischen Wissen

schaftlern, Juristen 4 wie Nicht juristen . Da 
die Dekonstruktion mit Texten arbei tet , sie 

intcrpretien und kritisiert, was aucb eine ty-

penlnnc.n hervorgerufen h:1t (vgl . z. B. B. Mcnke, Benja
min vor dem GC5el:t: Die Kntlk d,r GC""..vIlI, in der lekrurt 
DelTid:.s, in : ebd., S. J.J7ff. m''''' .N.; C. Vism:.lnn, D as Ge
setz .. DER Dekonstruktion .. , Rrc:htshiSlo rtScbes Joum~1 
Bd. I' (1991), S. lsoff., be. J,59 1(.). 

1 VgL Demda, Ce5C'lze.skr.1(I, S. " ff. 
} Vgl. ebd., S. , U . 
4 Siehe z. 8. J. M. B~lkin. D~~ons(rue(\v~ Praeuce lnd Lcg31 

Theory, Th~ Ya]e Law Joum~1 Vol. ~ (1987), S.743 
N.J,. 
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pisehe juristische Tatigkeit ist, hat es nahe 

gelegen, dekonstruktive Verfahrensweisen 
von der Philosophie auf die Rechtsarbeit zu 

übertragen. 

Die Dekonstruktion ist ein bewegliches, sich 

den jeweiligen Kontexten anpassendes Lesen 

bzw. Handeln, das die Besonderheit eines 

Gegenstandes und seinen Kontext möglichst 

weit zur Geltung bringen wiUS. Derrida: »Im 

allgemeinen folgt die Ausübung der Dekon
struktion zwei verschiedenen Bahnen oder 

Stilen, die sie meistens einander aufpfropft. 

Der eine Stil ist von begründender und dem 

Anschein nach ungeschichtlicher Art: vorge

tragen, vorgeführt werden logisch-formale 

Paradoxien. Der andere, geschichtlicher und 

anamnestischer, scheint der eines Lesens von 

Texten zu sein, einer sorgfältigen Interpreta
tion und eines genealogischen Verfahrens«.6 

Jedoch ist ein Interpretieren, das den Inhalt 
eines Textes ,>korrekt( nachvollzieht, wegen 

der Mehrzahl der Sprachen in jeder Sprache 

und der Vielzahl von Differenzen, Unklarhei

ten, auch Widersprüchen in einem Text nicht 

möglich. Jede Lektüre impliziert eine Art 

Übersetzung. Dekonstruktive Untersuchun

gen [ragen einem solchen Textversländnis 

Rechnung, indem sie die Unbestimmtheit ei

nes Textes bewahren und nicht zu tilgen ver
suchen.' Sie eignen sich folglich kaum für ein 

Rechtsgutachten oder ein Urteil, sondern pri

mär für den kritischen Zugang zu juristischen 
Texten und die kritische Reflexion der 

Rechtspraxis8, wie sie in den USA vor al.lem 
von den Vertretern der »Critical Legal Studies 

(CLS)< geübt werden. Die weit gefacherte 

Produktion der CLS-Gruppe, die sich weni

ger durch ein Programm als durch kontinu

ierliche Treffen der Beteiligten auszeichnet, 
läßt sich dadurch charakterisieren, daß sie 

eine Kritik des tradierten, vorherrschenden 

juristischen Diskurses und der Machtstabili

sierungsfunktion des Rechts verfolgt' (wobei 

j VgL P. Engclmann. Emfuhrung: Poslmoderne und De
konstruktion, u,: den. (Hrsg.), Pos UllOd~mc: und Dekon
nruktion, Stults m '990, S. ~}. 27. 

6 VgJ. Dcrrida, Geseli'.csknft, S. H. 
7 Vgl. duu Derrilb, The Eu uf The Othcr, Liocoln/Lon

don, '988, S. 98 H.; Engelm:1nn (Fn. 5), S. 25 f.; G. F[";ln
kcnhcrg, Ocr Ernst Im R«.hl, KJ 1987, S. 28, (.l89ff.). 

8 Vgl. dazu B:1lkin (f n.-4), $. 7-4-1 H., bes. 76-4 H.: Fish, Doing 
Whal Comes N:1IUnUy , S.}07f.; A.HeHer, Rlghts, Mo· 
dl'rnH)" Democ[";lcy, in: D. Comdl U.3. (Hrsg.), Decon
stniClion and the Possibihty of Jusuce, S.]46 CHI); 
M.R05cnfcld, DccoO$truClIon :md Leg;t] Inlerpret:1tlon: 
CQ nflict, Ind ~tcrrßlnaey and rhc Tcmpur ions of rhe Ncw 
Lcgal form:1l ism, in: ebd., S. ql (158). 

9 Vgl. z.B. M.Rc·dfenst.cin, C:1th:mne MacK..mnon: Gcgen 
den libc-r;1l en LcgOlhsmus und (ur einc fcministische 

nur ein Teil der CLS-Mitglieder dekonstruk
tiv arbeitet '0). 

Obgleich aus der französischen Philosophie 

stammend, wurden zuvörderst in den USA 

unterschiedliche Formen der Dekonstruktion 

ausgearbeitet und verbreitet. Nach Samuel 
Weber sind sowohl d.ie verschiedenartigen re

ligiösen Traditionen in Amerika und deren 

inst.itutionelle Auswirkungen zu berücksich

tigen als auch der besondere Status des Rechts 

und der Rechtspflege." Indem die in den 

Text der Verfassung, des Ursprungs aller Ge

walt in Staat und Gesellschaft, investierte 

AutOrität der Interpretationsinstanz des Su· 
preme Court anvertraut sei, überschreite der 

Einfluß des Gerichtssystems die bloße 

Rechtsanwendung bei weitem, durchdringe 

die rechtliche Geisteshaltung die gesamte Ge

sellschaft. Dabei sei ein Unterschied zur fran

zösischen Rechtsfindung bedeutsam. Wäh
rend der französische Jurist nach Gründen 

suche, erkunde der amerikanische Anwalt 

Präzedenzfälle und spreche primär von den 

Meinungen anderer statt seinen eigenen ll
. 

Solche Rechtstraditionen erklären nach We

ber die relative Aufnahmebereitschaft der 

USA für die Dekonstruktion. Ähnlich wie 

die amerikanische Rechtspflege werde die 

Dekonstruktion nur tätig, wenn sie >gerufen( 

werde, und sei bei der >FalJbearbeimng< im

mer an die Einzelheiten der )KJage< gebun

den, womit Weber auf das spezifische Text
und Kontext-Verhaftet-Sein dekonstruktiver 

Interpretationen anspielt. Dagegen unter-

Rechl1Hheorie, in: A. Hutt.ner' U.3. (Hrsg.j, P:1r"ldlgmcn' 
vielfah und Wisse nslHtcgr:uion, Wien 1992, S. 17) (178); 
A.S omck, Bespr. v . .. M. Kclman, A GuidtToCnuc:11 Lc
GJ.l $tudies. , in: RcchlStheorie 20 (1989), S. H7. (S47, 
5-18 f.):J. P. Oetkc-n, Form J.nd SUb~l.1.(]ce Iß CrillcJ.I Legal 
StudlCJ, 100 Y:1lc Law Journal (1991), $. 220<) m.w .N. In~
bes. werden eh:; .. SubJekt.-Denken bzw. sub.1eklphllo
sophi'iChe Pr2Jniu~[l sowie d:l.!j; Sdbs-rvernandnts der 
Wcrttrcihcit, Objt:k llviut dcr Rcchlswi.'l5C'llSch:lft In hage 
gcsleUt. Ein WClteres Anließen dcr CLS 151 CS, d,c Tren
nung der reGht.swlSsensch;ahhchcn. -thcoretischcn, 
- !o2.iulogi~eheo und s07.i;a l ,.,. is~nsc·h;Jfdicheo Diskunt ~u 
uber'i\o·lOdcn. VgL cbd., S. u Q9ff.; Rci(ferulcln (ebd.), 
S. 174, 178f. 

10 Vgl. Re.iffenmin (Fn. 9), S. 180. Ein~ weilcr~ SPielart da 
ces ist 'Ir.lShing<. d.ls du: PrJm,S5c.n einer Theorie hin
[crfr:1gt und ... ·cu\.leht. die Wlderspruch\.ichken, Unbe· 
slImmmelt oder ideologische Ausrichtung ;uri ~ ti sch t: r 

Lehrsatzc, oftmals polemisierend, aufzuzcigen (vg!. cbJ. 
u. Somek (Fn.9). S.HR; Balkin (Fn. 4), S'7-4 2f.). 

I1 VgL $. Wcac.r, Im Namen dcs Ge-.sCIUS, in: I-J>J.verkamp 
(Hrsg.), Gcw:l.\t und Gercchtigkclt. S. 97 (100), slcb auf 
Alexi s de Tocqu~illc:; Schrift · De b. demucr:lllc cn Ame
rique .. berufend; zum Rechu:vcrslmdnis im Gerolge der 
proteslantlschen Reformation 30111;. J. H. Miller, l aying 
Down (hf Law In LilCrature: Thc Examplc of Klcist, in: 
D. Comt:ll U.:I. (Hr!!g.), S. 30S (3 I I). Uberdlcs sicht We
b'(T In Peirer emen (ruhen Vorlaufcr der ~ dcconnru<:

lion .. , vgl. Webcr, InstJlullon and Int.erpreu.ti on. S. 10. 
12 Vgl. Weber, 1m Namen des Gc.sclZes (Fn. ,,), $. looff. 
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scheide sich die Dekonstruktion von der 

Rechtsprechung, indem sie auf konfligie

rende Anrufungen nie mit der Perspektive 

des Erreichens eines definitiven Urteils ant

worte, insoweit nicht >richte(, keine Präze

denzfälle entscheide!}. Sonach zielen dekon

struktive Arbeiten grundsätzlich nicht darauf 

ab, aus einem Normtext eine auf den jeweil,i

gen FaJI anzuwendende »Entscheidungs

norm« (Friedrich Müller) herauszuarbei

ten. 

Ein Erprobungsfeld für die DekonStruktion 

eröffnen die seit einigen Jahren i.n der ameri

kanischen Jurisprudenz vehement und sogar 

aggressiv ausgetragenen, bis in den Supreme 

Court reichenden Konflikte, die einzelne 

Autoren als Krise der Rechtsinterpretation 

deuten[". Manche Autor(inn)en lassen es sich 

nicht nehmen, im Rahmen ihrer dekonstruk

tiven Texte auch einen Rechtsstandpunkt zu 

beziehen und forciert danulegen; sie sind, da 

sie die Vorstellung eines quasi selbständjg exi
stenten, seit dem lnkrafttreten in seiner Be

deutung konstant bleibenden Gesetzestextes 

ebenso wie die Möglichkeit eines authen

tischen Nachvollzugs des Willens des Gesetz

gebers negieren, im Lager der »Nichtimer

pretivisten( anzutreffen, die im Unterschied 

zu den »Imerpretivisten« einen relativ wei

ten, rechtsschöpferischen Imerpretations

und Entscheidungsspielraum der Verfas

sungsrichter annehmen. [~ 

Den »Nichtinterpretivisten,< läßt sich insbe

sondere Drucilla Cornell zuordnen. Anläß

lich der Gerichlsemscheidung Bowers v. 
Hardwuk[6 setzt sie sich mit der Rolle der 

Dekonstruktion im juristischen Diskurs aus

emander, wobei sie exemplarisch Justice 

Whites Rechtsauffassung kritisiere. [7 Ausge

hend von Derridas Rechtsphilosophie vertritt 

Cornell die Ansicht, daß die InStitution 

)Recht( njemals vollkommen rational erklärt 

und gestaltet werden könne. Aus dem ver-

IJ VgL ebd., S. 104. 
I" VgL Rosenfdd (Fn.8), S. 152ff, [9if.; :1Ueb h,h (Fn.8), 

S.]07f.; D.Comell, Vom LeuchlTUml her: D.1S Erlo
sung~er5pre-chen und die Mogüchhit der Auslegung de., 
RechtS, In: !-b.\·t:rkamp (Hrsg.), Gewalt und Gerechtig
keil, S. 60 (64 fL): H. Bungen, Zeitgenössische StrQ1llHn
gen in der lmcrikloischen Verf~ung~in[c['prelj,t,on, 

AoR 1992, S. 71. 
I S Vgl. W. Brugger, Grundn: .. 'Chlc und VcrfJs~ung,~gerichtS

blrkeit in den Vereimgtt'n Sl".:l3tcn von Amerika, 1987, 
S. HS ff., bes. 346 f., J791f.. T. Kupka, Verbss.ungspositi
vi.5mus und der poluiKhc 00.:0llt der judlk.ltiven Funk
tion, ARSP 1992, S. Hoff. 

[6 478 U.S 186 ([986). 
17 Vgl. D.Corncll, Thc Violene,· of the M;;u;quer.ldc: Law 

Dre~.~ed Up ;1S Ju~ti(e, 11 LardolO L. Rev. (1990), 
S.1047ff. 

bleibenden Moment der Willkür, Gewalt, 

Unentscheidbarkeü zieht sie - anders als 

St.anley Fish" - nicht den Schluß, daß Ge

rechtigkeit in praxi doch nichts anderes sein 

könne als das jeweils geltende Recht und des

sen Sicherung durcb das vorbandene Rechts

und Machtsystem. Gerade wegen des Spiel

raums bei der Nonninterpretacion und 

-anwendung laste auf einer Rechtsentschei

dung eine besondere Verantworrung. Don sei 

- im Einklang mit Derrida [9 - der Einsatzort 

der Dekonstruktion als ei.ne Kraft der Ge

rechtigkeit zu finden. Mit der Behauptung, 
lediglich den durch den Willen der . Foun

ding Fathers-« autorisierten Verfassungstext 

rational auszulegen} würden sich die lnter

pretivisten der Verantwortung einer gerech

ten Entschcidungsfindung entledigen. Ge

rechtigkeit könne nicht aus der Wiederho

lung einer einmal gesetzten Regel entstehen, 

sondern nur aus der Verantwortung, Offen

heit für das Andere, KÜDftige w . 

In Bowers v. Hardwick wurde entschieden, 

daß es nicht gegen die Verfassung verstößt, 

wenn der Staat Georgia die Homosexualität 

strafrechtlich verfolgt. Eine i.nterprenvisti

sche Auslegung cut sich leicht, dies zu be

gründen, weil es in früheren Zeiten nachweis

lich nicht als verfassungswidrig angesehen 

wurde, daß Staaten HomosexuaJität krimina

lisierten, somit Homosexualität nicht als vom 

»right of privacy.( geschützt betrachtet 

wurde. ComeU dagegen sieht homosexuelle 

Liebe als private und intime Verbi.ndung, die 

der staatlichen Regelung nicht zugänglich 

sein dürfe. Dies folgert sie aus Gerechtig

keitsvorstellungen und einer evolutlonären 

Sicht des Rechts 1L
• Soweit sie nachweist, daß 

auch eine andere Verfassungsauslegung mög

lich gewesen wäre, bewegt sie sich innerhalb 

eines aus dekonstruktiven Texten vertrauten 

Argumentationsrahmens. Da es ihr jedoch 

darum geht, J ustice Whites Rechtsansicht als 

verfassungswidrig zu verurteilen, scheut sie 

nicht davor zurück, die Derridasche Auffas

sung von DekonslrUktion, Recht und Ge

rechtigkeit in den Rechtssatz des »ninth 

amendment'l (9. Verfassungszusatz) hinein

zu.legen. Auf diese Weise wi.rd die Argumen

tationsebene dekonstruktiver Lektüre! 

18 Vgl. Fi.5h (Fn.8), S.9.l.ff.. 378ft. josff.; kric.. CorncU 
(Fn. [7).. S. fOSOf. 

19 Vgl. Dernda. G-csetn'~kra.Ü, S·J91"f., i6ff. 
10 Vr;:1. Comell (Fn. Ei), S. 1048 ff.; da7.u Dcrndl, Gesel.7..e..~

ki.lft, s.51 rL, 56f. 
21 Vgl. Comell (Fn. 17), S. 10P H. 
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Schreibarbeit mit der juris,tiscben Diskurse
bene der Entscheidungsfindung, des ,Recht
habenmüssens( rhetorisch vermengt. 
Die Tendenz zur Einbeziehung der Dekon
struktion in den herkömmlichen juristischen 

Diskurs, gleichsam als einen »approach« un
ter anderen, sieht Pierre Schlag als drohende 
Gefahr für die subversiv-kritische Kraft der 
Dekonstruktion". Wer den Stil dekonstruk
tiver Pr3..'Xis zugunsten bekannter juristischer 
A.rgumentationstechniken aufgebe, domesti
ziere die lingu.istische Politik der Dekon

struktion. So könne sie vom juristischen 
Diskurs unter dem Vorzeichen interdjszipli

närer Plural.ität vereinnahmt, kleingearbeitet 
werden, und an) Ende gehe der tradiene juri

stische Diskurs unangefochten aus diesem 
Prozeß der >Auseinandersetzung( hervor. 
Charakteristisch für den juristischen Diskurs 
sei, daß er den Rechtsdenker als relativ auto
nomes Subjekt voraussetzl, das sich frei für 
oder gegen ein Argu_ment, eine Sache, eine 
Theorie entscheiden kann, als ob das Subjekt 
einer verdinglichten Welt gegenüberstünde, 
mit dessen Objekten es instrumentell verfah
ren könne. Die intrinsische Qualität eines 
Textes, einer Kommunikation tangiere den 
Rechtsdenker in seiner individuellen Wahl
freiheit nicht. Die dekonstruklive Pr3..'Xis des 
Lesens und Schreibens hingegen vermeide die 
Affirmation des tradierten Subjekt-Objekt
Verhältnisses, indem sie der besonderen 
Eigenart des Textes und Kontextes gerecht zu 
werden suche.:1 

Nicht zuletzt wegen der weitreichenden Be
deutung der ~Constitution { im politischen 
und rechtlichen DiskurS der USA befassen 
sich amerikanische Dekonstrukcivisten mit 
der Begründung der staatlichen und recbtli
ehen Ordnung einer Gesellschaft im Sinne 
ihrer Einrichtung wie Legitimierung. Sie wird 
von Samuel Weber und Robert Bemasconi im 
Wege einer dekonstruktiven Lektüre von 
Rousseaus »Gesellschaftsvertrag«l4 erörtert, 
worauf weitere Kolloquiumsbeiträge Bezug 
nehmenlS . Wahrend sich Weber primär auf 

ll. Vgl. P.Schb.g. ~Le Hors Oe Texte. C'et:t Moi.: The Polj· 
tiCf of Form 2nd {he Domc.sucation o( Deconscruction. 
11 Cardozo L. Rev. (19~), S. 16) I (16)6, 1656). 

2) VgJ. ebd., S. 16)3 ff.. 16'0. 
24 Vgl. Weber, Im Namen des Gesetzes (Fn. II). S. 10\ ff.i 

R. B-em~con.i. ROUSSC;1U :a.nd rne Supplernenl LO the So· 
ci.1.l Contn.ct; Deconstrucuon 'l,I1d the Possibdity 01 Dc
mocracy, 11 C:a.rdoro l. Rcv. (1990), S. IS 39 ff. 

15 VgL losbes. C.Chase, Dekonstrukllon .1.ls Mogljchkeit 
von Gerechtigkeit: Die kritische Funktion des Begriffs 
der Demokn.tie. in: Havcrlump (Hug.), Gcw.1.lt und 

Paul de Man slülzr6
, mißt Bemasconi das 

HerrscbaftsmodeU an Rousseaus Anspruch, 
einen Diskurs der Legitimation zu beg-run
den, der nicht in der normativen Kraft des 

Faktischen mündet. 17 

Das Fazit Webers ist, daß in Rousseaus Mo
dell das Individuelle und das Allgemeine 
nicht schlüssig vermittelt werden, was er an
hand von Widersprüchen, Brüchen und rhe
tOrischen Kniffs auf verschiedenen Argumen
tationsebenen nachweist. Die grundlegende 
Frage Rousseaus laute: Wie kann den Indivi

duen ein vereinheitlichter Gegenstand des 
Begehrens, Willens gegeben werden, der ihrer 
Selbsterhaltung dient, so daß sie nicht von ih
ren Begierden, ihrem Verlangen zerrissen 

werden. Die Antwon sei die Einrichtung des 
Staates als einer homogenen Person. Die Ver
mittlung solle durch das Gesetz geleistet wer
den. 
Dem Dilemma der Anwendung des (allge
meinen) Gesetzes auf den (besonderen) Ein
zelfall versuche Rousseau dad u reh zu entge
hen, daß er lediglich Begriffe als Tatbestands
merkmale zulasse, nicht die Benennung eines 
einzelnen Menschen oder einer einzelnen 
Handlung. Dies sei - so Weber - ein gegen 
sich selbst gerichtetes Verbol des Gesetzes, 
die richtigen Namen/Eigennamen (11proper 
names_) auszusp(echen, mit einer Ausnahme 1 

dem Namen des Volkes. Daraus resultiere ein 
weiteres Begründungsdilemma. Während das 
Gesetz stets im Namen des Volkes der Ge
genwart spreche, nicht desjenigen der Ver
gangenheit., werde das gegenwärtige Volk 
gerade durch die Vergangenheit, durch die 
Gesetze der Vergangenheit bestimmt. Über
dies sei das gegenwärtige Volk als Souverän 
rucht an die Gesetze der Vergangenheit ge
bunden und habe das konstitutive Recht des 
Souveräns, seine GesetZe zu brechen, wie 
auch neue Gesetze z.u erlassen. Oe Mans In
terpre"'tion folgend, schließt Weber aus der 
Zeitsrruktur von Gesetzen, daß sie dem illo
kutinären zs Modus von Versprechen unterlte-

C"rednigkcil, S. Ilsdf.: J. Butlrr, DekonstruktiulI und 
dir Mogbehk .... ll Jer Clere~hIlSkrlt: Web"r vs. Cornell,i.n: 
c:bei ., S. t)i ff.; O. r. Kuli, Response 10 Ihr P~ntl on Oe· 
consuueuon. Ethics, :lnd thc llW, 11 Cardol.o l. Rev . 
(1990), S. 1713 ff. 

26 Vgl. Wrbe.r, Im Namen des Gesen:cs (Fn . 11 ), S. 105 H.; 
:auch J. Culler. Resimng Thcory, 11 Cardozo L Rev. 
('990), 5 . • S6S ('17' H.). 

27 Vg1. .BciOucon,i (Fn.11), S. lHo. 
18 Illokution, auch IUOkutlOnircr Akt ilt cin BegriH der 

Spreclllkuhcoric von Au,-rin u... Sc:ade; er ~z.cichnet 
die kommunik'llive funktion einer Sprechh'l,l1dlung, 
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540 gen. Die Gegenwart eines Gesetzes wie eines 
Versprechens gehöre mit Blick auf die Reali

sierung stets der Vergangenheit an. Die an· 
onymen Versprechen (Gesetze). die vom Ge

meinwillen in seiner versammelten Präsenz 
geäullert würden. zeigten an. daß die Zukunft 
von einer Gegenwart abhänge, die wiederum 

eine bestimmte Vergangenheit erfordere, um 

sich legitimieren zu können. 19 

Die Gabe des Gesetz.es im Sinne einer ur

sprünglichen Verkündung neuer Gesetze, 

einer neuen Staatsverfassung operiere mit 

einer notwendigen Täuschung. Es handle sicb 
um ein bedingtes Versprechen , dessen Bedin

gungen nicht zugänglieb seien. Das Volk wie 

jeder einzelne finde sich vor dem Gesetz wie

der wie in Kafk .. Erzählungen. Das Problem 
des Gesetzes bestehe darin. ein bedingungslo

ses (anonymes) Versprechen in ein bedingtes 

(nominales) zu übersetzen. Doch die Über

selzung der Legalität des RechlS in einen vOm 

Volk lesbaren Text sei unmöglich. Man brau

che den Kunstgriff der metaleptischen'o 
übersetzung durch die Deklamation eines 

passenden Namens/Eigennamens als der 

Übersetzung eines anonymen Anderen, 

worin Ursprung und Ziel. das Individuelle 

und Generelle in einem »Simulakrum«J' der 
Identität konvergierten. Deshalb müsse der 
Institutionen gründende »Gesetzgeber\( die 

Gabe besitzen. im Namen der/des Unsterbli
chen zu sprechen. ihn auszusprechen. Iltm 

werde als berufenen Interpreten nur wegen 

der Macht desjenigen Namens Glauben ge-

mithin -d;u., W;L.~ m;m tut, indem man spricht., 7, . 8. 
wafßL, .tnmahnr, lobt; vgl. H. Bußm:ann, LC)(Jkon der 
Sprachwissenschaft. 1.. AU,n. '990, S·314. 716ff. 
rn.w. 

2.9 Vgl- Weber, Im Nlmt:.rl dc-s GCU'IUS (Fn. 11), S. 106 ff., 
be.!:. I 16f.; "gL z.ur Spczifik der .. Zeidichkeit .. von Recbt 
auch Chasc (Fn. 15), S. 119 H.; 'Butler (fn. 2S), S. 1304 H. 

JO Melalcp~c (auch MCllkpm, griceh .• Vc:n;auschuog.) 1><:
zeichnel in der Rhetorik deli EruI;':: tincs Wones du«:h 
ein konte1:tueU falsch gcbnudm's Tc.il-Synonym (vgl. 
Bußml.nn (Fn. l.R). S. iS,). 1. B. ltGeschtekter nut Ge· 
$andter«, l.ueh eine rhctOnKhe Figur, bel der du Nach· 
folgende, z. B ... Gnba, mit dml Vorhergehenden. Zo.! . 
.. Tod_, venl.uscht wird, vgl. Duden. Fremdworterbuch. 
bcub. v. Wiu. R:H d. Dudenrecbktion, J. Aufl. 1990. 

S·495· 
}J Oe Mans Ausdruck ... sjmubcrom. (eng!. .(Ab)BIId; 

Schein; Trog(bild}.) wird von Weber durch wörtliches Zi· 
I~t hervorgehobm (ders.. Im Nl.men d,:s Gesc'l7..t:s 
(Fn . 'I). S. I ,g), mogJieherwc!5e in Anspleluog l.uf den 
Wortgebraueh bel BaudriJJard. der "Slmulakfl." "ls sr
Stemlsch reproduzierte lTrog)ßilder vor dem Hintu
gf'\lnd dt:S Versehwillden~ des Sozwcn. det Verlustes der 
sozjalen R.eferenz. be-grc,ft. VgJ. duu G . Raulet, Leben 
Wlr Im JahruhDt der Simulation ?, in: P. Kemper. ,PDSt
modrmef odcr Der Kampf um die Zukunft. 1988, 
S. 16~ (f.. hes. t71; D. Voss. Meumm'phosen dC' .~ Im<lgi
niren - nl.chmoderne Blicke l.uf ASlheuk, Ponie Utld 
GefeUschaft, in : A. HUY$$co/ K.. R . Scbcrpc (Hng.), POSl
moderne, [986, S . .lI9ff. 

schenkt, der nichtS benennt, es sei denn den 

Namen der Anonymität als solcher. Kraft 

dieses Namens werde das Geselz durchge

setz.t. Das Anonyme werde darin zwar un

richtig bezeichnet, aber immerhin generali

sierend mit Begriffen wie »VOlkoK, »Nation«, 

),Staat" oder>t$ouveränoK. Obgleich der »Ge

seUschaftSvenrag. kein Recht dazu habe. 
nenne er ),Staat-, »Souverän"" »Volk<c - im 

Namen des Gesetzes. Auf diese Weise werde 

das Problem des Staates gelöst. die divergie
renden Intert~ ssc:.n und Wünsche der Indivi

duen durch die Präsentation »eines einzigen 

Objektes~ zu versammeJn und zu integrieren. 

Entscheidend sei n.icht. daß keiner der großen 
Namen,. Volk_, »Staat~ etc. eine in sich selbst 

begründete. unabgeleitete Berechtigung habe. 
sondern entscheidend sei das Gesetz: das Ge

setz der Namensgebung, -entziehung und 

einer Um benennung, die nicbt nur eine Preis

gabe enthalte. sondern auch eine Gabe. Hat 
jemand, fragt Weber, ein Recht, eine Gabe zu 

verweigern, die im Namen des Anderen gege

ben wird, die in den Namen des Anderen 

hineingegeben wird?P 

Danach zehrt letztlich jeder Staat. jede politi
sche Institution von einer quasireligiösen 

Aurorisierung, die ihnen so lange Gelmng, 

Bestandskrafr verschafft, bis diese Autorisie

rung und der darin invcsuene Glaube. das 

Vertrauen irgendwann denunziert, aufgekün

dig( werden. H Derrida v..'Ürde formulieren, 

bis ihnen der ,Kredi( entzogene wird. H In der 

Sprache der Ideologiekritik der Siebziger
jahre ausgedrückt, könnte das Fazit lauten: 

Jede Institution bedarf angesichts konkurrie

render und konnigierender loteressen einer 

spezifischen Ideologie als eines integrieren

de ' Elements. benötigt .Leerbegriffe. wie 
'·ol~. Staat etc., die eine basale Einheit rheto

risch voraussetzen, um einen aJs Funktions

einheit erscheinenden Prozeß manipulauv Zu 

initiieren und aufrechtzuerhalten. Daraus er

geben sich als Konsequenzen für die Rechts

pra.x.is: Die Unbestlmmtbeit., Kontamination, 

Gewalt des (Be)Gründungsvorgangs von 

Staat und Recht kehrt gleich einem holisti
schen Moment in jedem Einzelfall der Geset

zesanwendung wieder. lS 

J1 Vgl. Weber, Im N:2.mc-n des Ge~lzes (Fn. 11), S. 1[7 ff. 
33 Vg!. ebd .• S. 118, 1~1. 

H Vg1. Dernda, G~s~lZtskr:l.ft, 5. ~~. 4l.· 
H VgL ebd., S. l.7 H., 44 ff. (bes. ss), 76ff. (be5. 78, Sr. 8 }); 

S. Weber, DekonslrukuQn vOr dem Namen: Einige vOr· 

l.lui.lge Bemerkungen zu DekonSlroktion und Gewl.lt, m: 
H:averkl.mp (Hrsg.), Gewalt und Gerechtigkeit. 5.185 
(,88). 
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Bernasconi arbeiter ebenfalls die Argumenta

tionsbTÜche in den Rousseauschen Schriften 

heraus. Sie 'WÜrden nicht ihrem Anspruch ge

recht, eine scblüssige Legitimation der Herr

schaftsmodelle. insbesondere Demokratie

modelle ohne Rückgriff auf das Faktische der 

Rech15gehung zu entwickeln. Die Konstruk

tion des »Gemeinwi.llens« behaupte die De

mokratie um den Preis der Unterdrückung 

der Pluralität." Gleichwohl komme dem von 

Rousseau ioitiienen Diskurs der demokrat.i

schen Legitimität eine nach wie vOr bedeut

same kritische Funktion zu. Obgleich ein 

solcher Diskurs wegen seiner Inkohärenz 

nicbt in der Lage sei, den Diskurs der Fakti

zität zu beherrschen, diene die Sprache der 

Legitimierung doch dazu. den stillschweigen

den Konservatismus des Diskurses der Fakti

zität zu unterbrechen, in Frage zu stel
lenY 

Mit dem Prozeß der InstHutionalisierung und 
dem Verhältnis der funktionierenden Institu

tion zu ihrem Gründungsvorgang befaßte 

sich Weber bereits in seinen Studien zu .Insti
tution and Interpretation.,3 8• Er setzte sich 

mit Sunley Fishs Antwon auf die Frage aus

einander, ob der Leser oder der Tex.t die 

Quelle des Sinns. Aussagegehaltes iSt. Fi.sh 
entscheidet sich weder für den Leser noch für 

den Text, vielmehr für ein institutionalisiertes 

Set von Annahmen und GlaubensvorsteUun

gen, die die lnterpretationsgemelll!ichaft (»i.n
terpretive communilY(() festlegen und Anfang 

und Ende des Bedeutungsgehalrs konstitu

ieren J9• Die Schwäche einer solchen Argu

mentation liegt nach Weber darin. daß die 

Interpretationsgemeinschaft oder die Institu
tion als gegebene Einheit vorausgesetzt wer

den. es dagegen gerade auf den Prozeß an

komme, der eine solche Einheit herstelle. 
aufrechterhalte oder zerbreche 40 . 

Die Identität, das Selbstverständnis einer In

terpretation hänge davon ab, was sie angreife, 

ausschließe und integriere. mithin vom Ver~ 

hältnis zu anderen Interpretationen. Dasselbe 
gelte für d;e besagten Annahmen und Glau-

,6 VgJ. Bemascom (Fn.l4), bu. S. 'S57ff., IS6.lf. 
j7 Vgl. l'bd .• S. I S61 L; :lohnlieh A. HeUer (Fn.8), 5. )46 

(351 H.); Chase (Fn. lf), S. 131 f. 
}S VC1. Wcbt'r. fnsOlulion and In:crprclltJon , S. :x, xuH., 

jJ H.; d;,w W. Godrich, ReligIon, Ih/: $t.1tc. :md POS1~l[) 
Modc:rnism,lO: cbd., 5,153 (IS6fL) . 

39 Vgl.~ . B. Fi~h (Fn. S), 5.1.41 f., T D; infolgcd':"sc'n thema· 
tisiert Fn:h (cbd., S. 309 L) in sClIlcr Kriuk ;1.11 RJchard 
Posner auch den F.1Il0uß da >:t.u.l:chorigcn( Lniver$!CY of 
( hiueo UW School VI,l ZuiL'rk'lrtell, Richlcrnomimc· 
rung cle . 

40 Weber, (asmutjoo "od fmcrprclltio n, S. 34 H. 

bensvorstellungen, so daß sich eine [nstirn

uon nicht mehr als selbstgenügsames. verein

heitlichtes System von Annahmen und Glau

bensvorsteltungen begreifen lasse, sondern 

nu.r mit Blick auf den Zusammen praU solcher 

Annahmen und VorsteUungen. den Konflikt 

von Systemen, den organisienen Verdrän

gungswenbewerb. Das .Momen[ des » Ver

drän gens« anderer Interpretationen als un

verzichtbares Element des Interpretierens 

bedinge nicht nur die Einheit einer Instim

(ion, sondern vielmehr die intrinsische Unei

nigkeit und Instabilität, vieHeicht sogar inhä

rente Ambivalenz41 • 

Nierzsches »Genealogie der Moral« abwan

delnd betont Weber den agoniStischen Cha

rakter der Interpretation. der rue Schuld und 

Verpflichtung der Gegenwart gegenüber der 

Vergangenheit notwendigerweise In em 

Schuldgefühl transformiere. Jede Interpreta
tion könne sich nur dadurch als Kritik. als 

Behauptung der Wahrheit durchsetzen. daß 

sie ibre konstitutive Abhängigkeit von demje

nigen leugne. waS sie ausscbließe und ersetz.e, 

daß sie den latenten Kampf und die Gewalt

freudianisch gesprochen - verdränge"'. Da 

mit diesem belastellden Prozeß jede InStitu

tion zurechtkommen müsse, aJle darin etnge

bundenen Interpreten (Menschen. Gruppie

rungen) leben mü.ßten, seien der Errichtung 

alternativer Institutionen von vornherein 

deutliche Grenzen gesetZ'" Die Zukunft der 
Geisteswissenschaften, schreibt Weber im 

le(zren Satz seines Buches, wird wohl von den 

Kapazitäten der amerikanischen GeseUschaft 

abhängen. innerhalb wie außerhalb der Aka

demie, die Fiktionalität dessen, was sie als real 

begreift. anzuerkennen und zu akzeptieren 

sowie die Realität ihrer FiktionenH . Ob

gleich Weber einen deranigen Zusammen
hang von Interpretation und Institution pri

mär am Beispiel wissecscbafrlicher Praxis 

herausarbeitet 41 , ist seine Argumentation so 

abstrakt. daß sie sich auch auf politische In

stitutionen, auf Staatsverfassungen er
slIeckt" Webers Auffassung läßt uns den 

Tex.t, den Derrida zum Ausgangspunkt seiner 

Überlegungen zur GesetZeskraft gewählt hat. 
besser verstehen, die Äußerung !vlontaignes, 

wonach Recht auf Fiktionen aufruht. 41 

41 Vgl. ebd., S. }6(f.. :lUc-h S. 1.1 4 (f. 
-4Z Vgl. ebd ., 5.J8 H., auch 4 ff.. Ss H., lOS H. 
4} Vgl. ebd., S. , .. 8 H. 
44 Vg1. ebd .. S. 1 S z. 
04S VgL cbd ., S.i.xU., .1ff., r9ff., Ipff. 
46 Vgl. duu :t .B. ebd .• S.40ff., bes. 54((. 
47 Vgl. Derrida, Geseu,eskraft. S. lS. 
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542 Als kühne Fiktion mag rechtspragmatisch 
orientierten Lesern der Anspruch amerikani

scher Dekonsrruktivisten erscheinen, durch 

ihre Texte die Rechtspraxis grundlegend zu 

beeinflussen. Obgleich bei der ersten Lektüre 
der besprochenen Texte die Lebendigkeit, 

Ideenfülle und Formulierungsfreude beein
druckt, wird beim zweiten Btick deutlich, 

daß die The.orieproduktion weitgehend den 
Konkurrenzkämpfen akademischer Schulen 

und modischer Strömungen in den USA ge

schuldet ist und ihre Produkte in einer Weise 
der Aktualität Tribut zollen, daß sie oftmals 

unausgegoren sind. Was eine gewin.nbrin

gende recbrswissenschaftliche Rezeption im 
deutschen Sprachraum anbelangt, kommt er

schwerend hinzu, daß jene Diskurse vom dif

ferenten amerikanischen Wissenschafrs- und 

Rechtsbetrieb geprägt sind. Dennoch geben 

die Texte zahlreiche, wertvolle Anregungen, 

insbesondere für linguistisch und sprachphi
losophisch ausgerichtete rechtswissenscbafr
liehe Studien, wie sie z. B. von der Friedrich 
Müller-Schule ausgearbeitet werden. 

Jose! Hoffmann 

Marianne Grabrucker, Vater Staat hat keine 

Muuersprache, Frankfurt a. M., [993, DM 

[4,90 

» Wesentlich ist, daß die Worte der Gesetze 

bei aUen Menschen die gleichen Vorstellun

gen hervorrufen.« Diese von Montesquieu 

(Vom Geist der Gesetze (t 748), XXIX. Buch, 

t6. Kapitel, Reclam-Ausgabe, S.403) an den 

Gesetzgeber gerichwte Forderung ist bei 

einer männlichen Rechtssprache jedenfalls 

nicht erfüllt. Die Verwendung des generi
schen Maskulinums zur Bezeichnung von 

Frauen und Männern kann zu Zweifeln füh

ren, ob in solchen Formulierungen Frauen 

tatsächlich eingeschlossen sind. Daher ist die 

Verwendung des maskulinen Genus in Geset

zestexten mit Art. "I und Art. J GG unverein

bar - zu diesem Ergebnis gelangt Marianne 
Grabrucker in ihrem Buch .... Vater Staat hat 

keine Muttersprache«. 

Die Frage nach der Verfassungswidrigkeit der 

maskulin geprägten Rechtssprache ist bislang 

nur von wenigen gestellt, dann in der Regel 

verneint worden. Als Begründung wird ange

führt, Frauen seien durch die Verv.rendung 

des maskulinen Genus nicht nachteilig be

troffen. Es sei empirisch nicht nachgewiesen, 

daß diese Sprachregel tatsächtich Interessen 

der Frauen beeinträchtige (Helmuth Schulze
Fielitz, Die maskuline Rechtssprache als Ver

fassungsproblem, in: Kritische Vierteljahres

schrift für Gesetzgebung und Rechtswissen

schaft, 1989, S.273). Demgegenüber ste.Ut 
Grabrucker in ihrer eingehenden linguisti

schen Untersuchung die Defizite dieser 

Sprachregel im einzelnen heraus und weist so 

eine Benachteiligung von Frauen durch eine 

männlich abgefaßte Rechtssprache nach. 

Das Buch von Marianne Grabrucker ist kein 

streng wissenschaftliches Fachbuch, sondern 

richtet sich an jede interessierte Lesenn und 

jeden interessierten Leser. Eingeführt in die 

Problematik wird deshalb durch Berichte ei

njger Frauenbeaunragter über ihre Bemü

hungen, in der Verwaltung eine geschlechts

neutrale Sprache durchzusetzen. Tatsächlich 

konnten die zu Wort kommenden Frauenbe

auftragten erreichen, daß in der konkret-indj

viduell adressierten Amtssprache das Ge

schlecht der Bürgerin und des Bürgers immer 

mehr Beachtung findet. Die ersten sprachpo

lüischen Bestrebungen hetreffend Stellen aus

schreibungen. Titel, Dienstbezeichnungen 

und Gestaltung von Antragsformularen wa

ren - wenn auch oftmals nach mühseligem 

Ringen - weitgehend erfolgreich. 

Anders bei abstrakt-generellen Regeln: Die 

bloße Form der maskulin geprägten Sprache 

ist eine gewachsene Tradition der deutschen 

Gesetzes- und Vorschriftensprache und noch 

weitgehend präsent. Der historische Abriß 

über Sprache und GeseUschaft in Grabruk
kers Buch zeigt eine interessante Entwicklung 

auf: Solange Frauen nicht die gleichen Rechte 

wie Männer hatten, tauchten sie in der 

Rechtssprache gesondert auf. Auf dem Weg 

zur rechtlichen GleichStellung verschwanden 
sie immer mehr in einer männlich geprägten 

Rechtssprache. 

Den Schwerpunkt des Buches bildet die lin

guistische Untersuchung, in der die Autorin 

die Regel des generischen Maskulinums auf 

ihre Sprachrichtigkeit überprüft. Sprachrich

tigkeit liegt vor, wenn die Sprache der Ge
setze garantiert, was ihr Inhalt verspricht. 

Aufgrund des in unserer Rechtsordnung gel

tenden Gleichberechtigungsgrundsatzes gei

ten Gesetze gleichermaßen für Männer und 

Frauen. Doch ist der maskuline Genusbegriff 

nicht geeignet, diese Gleichberechtigung 
auch zum Ausdruck zu bringen. Grabrucker 
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stellt ausführlich dar, daß bei einer männli
chen Rechtssprache Assoziationen und Be

züge nicht in gleichem Maße zu Frauen wie 
zu Männern hergestellt werden - entgegen 

der Rechtsgeltung von Gesetzen. Unabhän
gig davon, ob man die generisch maskuljne 

Personen bezeichnung als deursche Gramma
tikregel der AUgemeinspracbe innerhalb der 
Fachsprache oder als einen fachsprachlichen 
Rechtsbegriff einordnet. in keinem Fall 
stimmt der Sprachsinn eines Gesetzes nach 

Ansicht der Autorin mir seinem Inhalt über

ein. da in beiden Fällen die Einbeziehung von 
Frauen unsicher jSt - was durch eine systema

tische Analyse belegt wird. 
Damit bereitet Grabrucker die Grundlage für 
die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit: In der 
Verwendung einer maskulin geprägten Vor

schriftensprache sieht sie zunächst eine Ver

letzung der Menschenwürde der Frauen u.nd 

damit ihrer PersönlichkeilSrechte. Dabei 

macht sie die - heute in der Rechtsprechung 
und Literatur eher eingeschränkt angewandte 

- sog. Objektformel fruchtbar. Frauen wür
den als Objekte bebandelt, insoweit sie bei 
einer männlichen Rechtssprache stets mitge

dacht werden müßten. Die Frau werde 

sprachlich zu einer vertretbaren Größe; ih

rem natürlichen Geschlecht, das Teil ihrer 
Identität sei, werde bei einer maskulln verfaß

ten GeSetzessprache keine Rechnung getra

gen - anders als bei Männem, die immer auch 

als Männer angesprochen seien. Diese Argu

mentation sieht sich dem Einwand gegen

über, daß hier die Sprachebene mit der Sach
ebene verwechselt wird und daß die sprachli
che Venretbarkeit der Frau sie nicht zum 

bloßen Objekt in der Sache macht. In der Li
teratur ist man sich einig, daß die Menschen

würde keine I'I-kleine Münze« ist. 

Sehr viel überzeugender sind die Ausführun
gen zu Art. 3 GG, die leider recht kurz blei
ben. Zunächst stellt GrabT14cker einen Ver

stoß gegen das allgemeine Differenzierungs
verbot des Art. 3 Abs. 3 GG fest. Die dafü.r 
notwendige Benachteiligung ergebe sich aus 
der mangelnden Sprach richtigkeit bei Ver
wendung des generischen Maskulinums. Die 
maskuline Personenbezeichnung sei von un

terschiedlicher Qualität, je Dachdem ob sie 
sich auf Männer oder Frauen bezöge. mit der 

Konsequenz. daß die Rechtsgeltung der Per
sonenbezeichnung für Frauen nicht mit der 

verfassungsrechtlich geforderten absoluten 
Sicberbeit gewährleistet ist. Während der 
Mann in sicherer Harmonie von Rccbtsgel-

tung und Sprachbedeutuog lebe, sei die Frau 
emem zusätzlichen Denkvorgang, ihrer ge

danklichen Verweiblichung unterworfen. 
Dieser Denkvorgang sei geeignet, eine andere 

Wortbedeutung zu begründen, als dies die 
rechtliche Geltung erlaube. was an dem Phä
nomen der mittelbaren Diskriminierung 
deutlich werde. 
Aus dieser Unvereinbarkeit zieht die Autorin 

zwei Konsequenzen: Aus Art. 3 Abs.3 GG 
ergebe sich zunächSt ein Anspruch auf Unter
lassen der weiteren Verwendung des Maskuli

nums als Genusbezeichnung für Frauen. Die

sen Anspruch stürzt sie auf das ie Art. 3 

Abs. 2 GG enthaltene DominierungsverboL 
Das von Ute Sacksofsky in ihrer grundlegen
den Untersuchung (Das Grundrecht auf 
Gleichberechtigung: Eine rechtSdogmatische 
Untersuchung zu An. 3 Abs. 2 des Grundge
setzes, 199 I) entwickelte Dominierungsver

bot besagt, daß es dem Staat untersagt iSt, 
Frauen in seinem Handeln auf die traditio

nelle Rolle festzulegen bzw. die Wahrneh
mung dieser traditionellen Rolle durch die 
Frau zu perperuieren. Hier kommt es darauf 

an, ob man der Auslegung des Art. 3 Abs.2 

GG als Dominierungsverbot folgen will (zu 
den Auslegungen des Art. 3 Abs.2 siehe Ul
rike Bumke. Art. 3 GG in der aktuellen Ver
fassungsreformdiskussion : Zur ergä.nzenden 

Änderung des Art. 3 Abs.2 Grundgesetz, 

Der Staat 1993, S. J 17). 
Spiegelbildlich entwickelt Grabrucker aus 
dem Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 
Abs.2 GG einen Auftrag für die Gesetzge
bung, gezielt das Femininum zu verwenden. 

Der Staat habe die Pflicht. auf die tatsächliche 
Gleichstellung der Geschlechter hinzuwir
ken. Das bedeute, daß in den Gesetzen, die 
keinen GleichSteUungssachverhalt betreffen, 
das generische Maskulinum durch neutrale 

Ausdrücke ersetz.t werden könne. 1n den 

Normen jedoch, die die defizitäre gesell
schaftliche Stellung der Frau widerspiegelten 
oder fonzusetzen geeignet seien, müsse das 

Fem.ininum in der Paarbezeichnung Verwen

dung findeo. Wie ein solcher Sprachgebrauch 
aussehen kann, erläutern die letzten Kapitel 

des Buches. 
Folgt man dem Gedankengang der Autorin, 
kommt man zu dem Ergebnis, daß auch das 
Grundgesetz eine Fülle verfassungswidriger 
Verfassungsnormen enthält. Die Autorin um

geht das Problem schlicht mit dem Vorschlag. 
das Grundgesetz anläßlich der zum damali
gen Zeitpunkt diskutierten Neufassung des 
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544 Grundgesetzes zu ändern. Nachdem d.ie Ge
meinsame Verfassungskoromission inzwi

schen eine sprachliche Änderung des Grund
gesetzes abgelehnt hat, bleibt sie ihren Lese
rinnen und Lesern die Antwort schuldig. 

Zusammenfassend ist zu sagen: das wichtige 
Thema »männliche Rechtssprache« wird von 

Grabrucker fundiert und komperenr be:ubei
ter. Das Buch ist jeder J uristin und jedem 

Juris[en zu empfehlen, da es die Bedeutung 

der Sprache aufzeigt, die ja schLeßlich ein 
wichtiges Handwerk der Rechtswissenschaft 

ist. 
Birgil Schmidt am Busch 
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